
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 Oö. SHG 1998
 Oö. SHG 1998 - Oö. Sozialhilfegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.12.2025

(1) Eine soziale Notlage liegt bei Personen vor, die sich in einer besonderen sozialen Lage be6nden und sozialer Hilfe

bedürfen.

(2) In einer besonderen sozialen Lage im Sinn des Abs. 1 können sich insbesondere Personen be6nden, die der

Betreuung und Hilfe (P9ege) bedürfen oder die von Gewalt durch Angehörige, von Wohnungslosigkeit oder von

Schuldenproblemen betroffen sind. (Anm: LGBl. Nr. 107/2019)

(Anm: LGBl.Nr. 74/2011)

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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